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1. Was wird gefördert?

Gefördert werden Baumaßnahmen an bestehenden 
kleinen Wohngebäuden (bis 4 Wohneinheiten) in Sach-
sen, die überwiegend Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beinhalten. Der An-
tragsteller muss mindestens 1 Wohnung im Objekt selbst 
dauerhaft bewohnen. 
Der Darlehensbetrag muss dabei mindestens 60 % ener-
getische oder nachhaltige Maßnahmen finanzieren.
Für energetische Maßnahmen, die zur Senkung des 
Jahres-Primärenergiebedarfes und/oder des Transmissi-
onswärmeverlustes beitragen wird ein Tilgungszuschuss 
gewährt, sofern folgende Programmanforderungen erfüllt 
sind:
– Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle müssen die 

Maßgaben der SAB-Fachunternehmererklärung <SAB 
63561 Bescheinigung für Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle zum SAB Sachsenkredit Klimafreundlicher 
Wohnen> einhalten oder

– Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
von Anlagentechnik (außer Heizung) und Anlagen zur 
Wärmeerzeugung (Heizungstechnik), Heizungsoptimie-
rung sowie Fachplanung und Baubegleitung müssen 
auch eine BEG-Förderung zu Einzelmaßnahmen (z.B. 
BAFA, KFW) erhalten.

– Alternativ zum Anforderungsnachweis der Einzel-
maßahmen kann mit einem Energiebedarfsausweis 
gemäß §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) ein 
Gesamtnachweis geführt werden. Dabei müssen die 
Anforderungswerte (gemäß § 50 Absatz (1) Nummer 1. 
GEG) für den Jahres-Primärenergiebedarf QP und den 
Transmissionswärmeverlust über die Gebäudehülle H’T 
um jeweils mindestens 10 % unterschritten werden.

Zu den nachhaltigen Maßnahmen zählen insbesondere:
– Abbau von Barrieren innerhalb von Wohnungen und 

Verbesserung der Zugänglichkeit von Wohnungen, Ge-
bäude und Grundstück

– Behebung baulicher Mängel wie Schadstoffsanierung 
(Radonsanierung)

– Weiterverwendung gebrauchter Bauteile
– Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
– Maßnahmen zum Einbruchschutz

Die Kosten eines ggf. in Verbindung mit den Baumaßnah-
men geplanten Erwerbs sind nicht förderfähig.

Merkblatt Förderdarlehen
SAB Sachsenkredit  
Klimafreundlicher Wohnen Wohnungsbau

2. Wer wird gefördert?

– Eigentümer oder Erbbauberechtigter von Wohnimmo-
bilien mit bis zu 4 Wohneinheiten, wenn eine Wohnung 
im Objekt dauerhaft selbstgenutzt wird

Eine Antragstellung ist auch im Zusammenhang mit dem 
Erwerb und geplanter Sanierung möglich.

3. Wie wird gefördert?

Sie erhalten ein zinsgünstiges Darlehen und zusätzlich für 
energetische Maßnahmen einen Tilgungszuschuss.

Der Tilgungszuschuss beträgt bei Einzelmaßnahmen 
4,0 % und 5,0 % bei Komplexmaßnahmen mit Nachweis 
über Energiebedarfsausweis (10 % besser als lt. GEG 
erforderlich). 

Bei der Ermittlung des Tilgungszuschusses werden ande-
re in Anspruch genommene Fachförderungen angerech-
net

Der Tilgungszuschuss wird Ihrem Darlehenskonto als lauf-
zeitverkürzende Sondertilgung gutgeschrieben:
– nach Prüfung des Verwendungsnachweises und
– nach Lieferung der Energieverbrauchsdaten für 2 volle 

Abrechnungsjahre (gemäß Jahresrechnung Ihres Ener-
gieversorgers) über Ihren vorhandenen Förderportalzu-
gang 

4 Konditionen

Darlehenshöhe
Das Förderdarlehen kann bis max. 100 % der Bau- und 
Planungskosten betragen. Das Darlehensvolumen muss 
mindestens 20.000 EUR betragen. Anderweitige Förde-
rungen (z.B. BAFA, KFW) sind vorrangig zu nutzen und 
anzurechnen. 

Der für den SAB Sachsenkredit Klimafreundlicher Woh-
nen verbleibende Darlehensbetrag muss jedoch min-
destens 60 % Kosten für energetische und nachhaltige 
Maßnahmen enthalten.
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Der Antrag ist elektronisch über www.sab.sachsen.de  
direkt bei der SAB zu stellen.

5. Wo wird beantragt?

6. Was ist zu beachten?

Sofern Sie mindestens eine Wohnung / Gewerbeeinheit 
vermieten, ist die Beihilferelevanz zu prüfen (De-minimis).
Das Wohngebäude muss zum Zeitpunkt Antragstellung 
mindestens 5 Jahre alt sein. Maßgeblich ist der Bauantrag 
beziehungsweise die Bauanzeige.

Laufzeit
Sie können aus Darlehenslaufzeiten bis zu 35 Jahre aus-
wählen.
Wir empfehlen, bei der Wahl der Darlehenslaufzeit die 
technische Lebensdauer der finanzierten Bauteile zu be-
achten.

Zinsen
Der Zinssatz wird zum Zeitpunkt der Darlehenszusage 
günstig festgelegt. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre.  
Die Zinsen werden ab der Auszahlung des Darlehens 
erhoben. Die aktuellen Zinssätze entnehmen Sie bitte un-
serer Internetseite www.sab.sachsen.de/zinskonditionen-
immobilienfinanzierungen.

Rückzahlung
Die Rückzahlung erfolgt in gleichmäßigen Raten. Der 
anfängliche Tilgungssatz soll mindestens 2 % pro Jahr 
betragen. Die Tilgung beginnt regelmäßig 12 Monate nach 
Darlehenszusage, jedoch frühestens nach Vollauszahlung 
des Darlehens.

Prüfen Sie bitte, dass die monatliche Rate und Ihre son-
stigen Aufwendungen auf Dauer tragbar sind.

Das Darlehen umfasst eine Sondertilgungsoption von 
2,5 % p.a., wobei der Tilgungszuschuss darauf angerech-
net wird.

Auszahlung
Darlehen unter 50.000 EUR werden in einem Betrag und 
Darlehen ab 50.000 EUR in bis zu zwei Raten ausgezahlt. 
Bereitstellungszinsen werden in Höhe von 2 % p. a. ab 
dem 13. Monat nach Darlehenszusage für noch nicht aus-
gezahlte Darlehensbeträge erhoben.

Sicherheiten
Das Darlehen ist banküblich mit Grundschulden zu besi-
chern.

Das Darlehen beantragen Sie bitte rechtzeitig vor Beginn 
des Vorhabens. Es besteht kein Rechtsanspruch auf För-
derung.
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